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Anordnung Nr. 21 
über die Anwendung von Bauzeitnormativen 

im Wohnungsneubau und beim Bau 
von Gemeinschaftseinrichtungen 

im komplexen Wohnungsbau
vom 9. Januar 1987

Zur Ergänzung und Änderung der Anordnung vom 18. Juli 
1980 über die Anwendung von Bauzeitnormativen im Woh
nungsneubau und beim Bau von Gemeinschaftseinrichtun
gen im komplexen Wohnungsbau (GBl. I Nr. 24 S. 238) wird 
im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen 
Staatsorgane und in Übereinstimmung mit dem Bundesvor
stand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes folgendes 
angeordnet:

§ 1
Die 1. Ergänzung der Vorschrift zur Ermittlung der Bau

zeitnormative beim Bau von Wohnungen und Gemeinschafts
einrichtungen im komplexen Wohnungsbau, die in Montage
bauweise errichtet werden, Bearbeitungsstand Januar 19872, 
wird für verbindlich erklärt.

§ 2
Der Abs. 3 des § 3 erhält folgende Fassung:
„ (3) Für Wohngebäude und Gemeinschaftseinrichtungen des 

komplexen Wohnungsbaus, die durch kreisgeleitete Betriebe 
realisiert werden, sowie für die Errichtung 'von Gemein
schaftseinrichtungen in bestehenden Wohngebieten können

1 Anordnung (Nr. 1) vom 18.‘Juli 1980 (GBl. X Nr. 24 S. 238)
2 Zu bestellen bei der Bauakademie der DDR, Bauinformation, 

Wallstraße 27, Berlin, 1020, in Einzel- und Abonnementbestellung 
(Gruppe 18); Einzelbestellungen unterliegen nidit dem Änderungs
dienst.

durch den Bezirksbaudirektor Abweichungen bis zum 1,Sta
chen des staatlichen Bauzeitnormativs festgelegt werden, 
wenn die den Bauzeitnormativen zugrunde liegenden techni
schen und technologischen Bedingungen nicht vorhanden 
sind.“

§3
Diese Anordnung tritt am 15. Februar 1987 in Kraft.

Berlin, den 9. Januar 1987

Der Minister für Bauwesen
I. V.: M a r t i n i  
i Staatssekretär

Anordnung 
über die Aufhebung einer Rechtsvorschrift 
auf dem Gebiet der Industriepreisbildung

vom 5. Januar 1987

§ 1
Die Anordnung vom 24. Dezember 1953 zur Berechnung von 

Zuschlägen auf die zulässigen Höchstpreise für Krankentrans
porte (ZB1. 1954 Nr. 2 S. 14) ist gegenstandslos und wird auf
gehoben.

§ 2
Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft 

Berlin, den 5. Januar 1987

Der Minister für Verkehrswesen
I.V.: S c h o l z  
Staatssekretär

>

Hinweis auf Veröffentlichungen im Gesetzblatt Teil II
der Deutschen Demokratischen Republik
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Hinweis auf Veröffentlichungen im Sonderdruck des Gesetzblattes 
der Deutschen Demokratischen Republik

Sonderdruck Nr. 1282
Sechste Durchführungsbestimmung vom 15. Januar 1987 zur Verordnung über das 
Musterstatut der Produktionsgenossenschaften des Handwerks

Dieser Sonderdruck ist über den Zentral-Versand Erfurt,
Postschließfach 696, Erfurt, 5010, zu beziehen.

Darüber hinaus ist dieser Sonderdruck auch gegen Barzahlung und Selbstabholung 
(kein Versand) in der Buchhandlung für amtliche Dokumente, 

Neustädtische Kirchstraße 15, Berlin, 1080, Telefon: 2 29 22 23, erhältlich.
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